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Im Jahr 2020 erfüllten 50 % der Betriebe in Deutschland 
die gesetzlichen Voraussetzungen zur Ausbildung alleine 
und 4 % im Verbund → Tabelle A7.2-1. Im zeitlichen 
Vergleich ist zu erkennen, dass der Anteil der allein zur 
Ausbildung berechtigten Betriebe leicht rückläufig ist. 
Der Anteil der Betriebe, die im Verbund zur Ausbildung 
berechtigt sind, unterlag im Zeitverlauf dagegen nur 
geringen Schwankungen. Leicht zugenommen hat der 
Anteil der Betriebe, die die gesetzlichen Voraussetzungen 
zur Ausbildung nicht erfüllen. Die Ausbildungsbasis, also 
der Anteil der zur Ausbildung grundsätzlich zur Verfü-
gung stehenden Betriebe, hat sich im Zeitverlauf folglich 
geringfügig verringert. In Westdeutschland sind deutlich 
mehr Betriebe allein zur Ausbildung berechtigt als in 
Ostdeutschland (2020: 51 vs. 43 %). In Ostdeutschland 
ist dagegen der Anteil der im Verbund zur Ausbildung 
berechtigten Betriebe höher, aber auch der Anteil der Be-
triebe, die gar nicht zur Ausbildung berechtigt sind.

Große Betriebe verfügen sehr viel häufiger über eine 
Ausbildungsberechtigung als kleine Betriebe → Tabelle 
A7.2-2. Waren 41 % aller Kleinstbetriebe mit weniger 
als zehn Beschäftigten im Jahr 2020 allein zur Aus-
bildung berechtigt, traf dies bei den Großbetrieben auf 
93 % zu. Dieser Größeneffekt ist nicht nur für die allein 
ausbildungsberechtigten Betriebe, sondern auch für die 

Betriebe festzustellen, die im Verbund ausbilden dürfen. 
Differenziert nach West- und Ostdeutschland zeigt sich 
zudem, dass im Westen in jeder Größenklasse der Anteil 
ausbildungsberechtigter Betriebe höher ist als im Osten 
→ Tabelle A7.2-3 Internet. 

Ausbildungsaktivität (bei Berechtigung)

Diese Angaben zur Ausbildungsberechtigung ermög-
lichen Aussagen zur Ausbildungsbasis, nicht aber zur 
tatsächlichen Ausbildungsbeteiligung der Betriebe. Um 
diese Beteiligung genauer zu erfassen, wird mit der Aus-
bildungsaktivität im Folgenden ein weiterer Indikator 
betrachtet, der den Anteil der ausbildenden Betriebe an 
den ausbildungsberechtigten Betrieben wiedergibt. Um 
die Ausbildungsaktivität E  abzubilden, wurde auf-
grund des Erhebungsstichtages des IAB-Betriebspanels 
(30.06.), der zwischen den Ausbildungsjahren liegt, eine 
sehr weitgehende Definition gewählt. Nach dieser Defini-
tion bildete im Jahr 2020 mehr als die Hälfte (56 %) aller 
ausbildungsberechtigten Betriebe auch tatsächlich aus 
→ Tabelle A7.2-4. Im zeitlichen Verlauf ist dabei in den 
letzten Jahren ein leichter Anstieg der Ausbildungsaktivi-
tät festzustellen.

Tabelle A7.2-1:  Ausbildungsberechtigung von Betrieben, West-, Ostdeutschland und Bundesgebiet 2000 bis 2020 
(in %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Westdeutschland

Keine  
Berechtigung

39 44 42 39 42 40 40 40 39 40 39 40 41 43 43 44 45 45 44 44 46

Berechtigung  
im Verbund

2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

Berechtigung 59 54 55 58 56 57 57 57 58 58 58 57 57 55 55 55 53 52 54 54 51

Ostdeutschland

Keine  
Berechtigung

49 51 49 47 51 49 50 51 48 49 48 48 47 48 48 51 50 53 51 52 53

Berechtigung  
im Verbund

4 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 6 5 6 4 4 5 5 5 6

Berechtigung 49 46 48 50 46 47 47 46 49 48 49 49 49 49 47 47 47 44 46 45 43

Bundesgebiet

Keine  
Berechtigung

41 46 43 40 43 42 42 43 41 42 41 42 42 44 44 45 46 47 46 46 48

Berechtigung  
im Verbund

2 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4

Berechtigung 57 52 54 56 54 55 55 55 56 56 56 56 55 54 53 53 52 51 52 52 50

Ausbildungsberechtigung: Anteil der zur Ausbildung berechtigten, im Verbund berechtigten oder nicht berechtigten Betriebe an allen Betrieben. Da es sich um Mehrfach-
antworten handelt, kann die Summe der Angaben zur Berechtigung über 100% liegen.

Quelle: IAB-Betriebspanel 2000 bis 2020, hochgerechnete Angaben                                                                                                                                 BIBB-Datenreport 2022


